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Bekanntmachungen des Landratsamtes Kelheim 

 
Nr. 44-641-N 108 
 
Wasserrecht; 
Durchführung einer Online-Konsultation nach § 5 Abs. 2 und 4 Planungssicherstel-
lungsgesetz (PlanSiG) bezüglich des Hochwasserschutzes Bad Gögging Südost – 
Errichtung einer Flutmulde und Geländemodellierung  
 
 
Der Freistaat Bayern, vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Landshut, hat auf 
Grundlage der Planunterlagen vom 01.09.2022 für das Vorhaben „Hochwasserschutz 
Bad Gögging Südost“ in Bad Gögging und Heiligenstadt (Stadt Neustadt a. d. Donau) die 
Durchführung eines wasserrechtlichen Planfeststellungsverfahrens beantragt. 
 
Die für das Verfahren zu Grunde liegenden Planordner lagen in der Zeit vom 25.04.2023 
bis einschließlich 24.05.2023 öffentlich zur Einsichtnahme aus. Während der Einwen-
dungsfrist wurden Einwendungen erhoben. 
 
     Bekanntmachung 
 
1. Zur Erörterung der im Verfahren vorgebrachten Einwendungen wird anstelle eines 

physischen Erörterungstermins eine Online-Konsultation gemäß § 5 Abs. 2 und 4 
PlanSiG durchgeführt. Die Durchführung der ersatzweisen Online-Konsultation wird 
hiermit gemäß § 5 Abs. 3 Satz 2 PlanSiG i. V. m. Art. 73 Abs. 6 Satz 2 Bayerisches 
Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) und § 2 Abs. 1 PlanSiG bekanntgemacht. 
 

2. Die Online-Konsultation ist nicht öffentlich. Die Teilnahme ist auf die beteiligten Be-
hörden, diejenigen Personen und Personengruppen, die fristgerecht Einwendungen 
erhoben haben, sowie Betroffene beschränkt. Betroffene sind Personen, deren Be-
lange durch das Vorhaben berührt werden, die aber im Verfahren keine Einwendungen 
erhoben haben.  

 
3. Der zu erörternde Sachverhalt (Stellungnahmen des Vorhabenträgers und der Fach-

stellen zu den eingegangenen Einwendungen) wird in der Zeit vom 13.11.2023 bis 
einschließlich 11.12.2023 passwortgeschützt im Internet zum Herunterladen bereitge-
stellt. 

 
Der Link und das Passwort für den Zugang zur Online-Konsultation werden den Teil-
nahmeberechtigten mit einer individuellen Benachrichtigung mitgeteilt. Die Weitergabe 
der Zugangsdaten an Dritte ist nicht zulässig. 

 
Betroffene, die sich bisher noch nicht an dem Verfahren beteiligt haben, können das 
Passwort ab dem 09.11.2023 bis einschließlich 08.12.2023 per E-Mail unter wasser-
recht@landkreis-kelheim.de oder schriftlich beim Landratsamt Kelheim, Sachgebiet 
Wasserrecht, Donaupark 12, 93309 Kelheim anfordern. Hierbei sind der vollständige 
Name und die Anschrift anzugeben und die Betroffenheit zu begründen. 
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4. Den Teilnahmeberechtigten wird Gelegenheit gegeben, sich in der Zeit vom 
13.11.2023 bis einschließlich 11.12.2023 per E-Mail unter wasserrecht@landkreis-kel-
heim.de oder schriftlich beim Landratsamt Kelheim, Sachgebiet Wasserrecht, Donau-
park 12, 93309 Kelheim zu dem sonst im Erörterungstermin zu behandelnden Sach-
verhalt zu äußern. Eine Eingangsbestätigung erfolgt nicht. 
 
Mit der Möglichkeit zur erneuten Äußerung im Rahmen der Online-Konsultation wird 
keine neue, zusätzliche Einwendungsmöglichkeit eröffnet (§ 5 Abs. 4 Satz 4 PlanSiG). 

 
5. Die Teilnahme an der Online-Konsultation ist jedem, dessen Belange durch das Vor-

haben berührt werden, freigestellt. 
 

6. Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Dieser muss seine Bevoll-
mächtigung – soweit noch nicht bekannt – durch eine schriftliche Vollmacht nachwei-
sen, die zu den Akten der Anhörungsbehörde (Landratsamt Kelheim, Sachgebiet Was-
serrecht) zu geben ist. 

 
7. Kosten, die durch die Teilnahme an der Online-Konsultation oder durch eine Vertre-

terbestellung entstehen, können nicht erstattet werden.  
 
Diese Bekanntmachung wird zusätzlich online auf www.landkreis-kelheim.de unter der 
Kategorie „Amt und Service“ und der Rubrik „Amtliche Bekanntmachungen“ 
(https://www.landkreis-kelheim.de/amt-service/amtliche-bekanntmachungen/) bereitge-
stellt. 
 
Kelheim, den 25.10.2023 
Landratsamt Kelheim 
 
Ferch 
Abteilungsleiter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.landkreis-kelheim.de/
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Bekanntmachungen der Städte und Gemeinden 

 
Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Kelheim über die Festsetzung der  

Grundsteuer 2023 
 
Der Stadtrat der Stadt Kelheim hat in der Sitzung am 29. März 2023 in der Haushaltssat-
zung für das Jahr 2023 die Hebesätze der Grundsteuer A und B jeweils auf 390 v.H. 
festgesetzt. Da gegenüber dem Vorjahr keine Änderung eingetreten ist, wird auf die all-
gemeine Erteilung von Grundsteuerbescheiden für das Kalenderjahr 2023 verzichtet. 
 
Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrundlage (Grundsteuermessbe-
trag) sich seit der letzten Bescheiderteilung nicht geändert hat und kein Eigentümerwech-
sel eingetreten ist, wird durch diese öffentliche Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 
Grundsteuergesetz vom 07.08.1973 (Bundesgesetzblatt Teil I, S. 965, zuletzt geändert 
am 19.12.2008, Bundesgesetzblatt Teil I, S. 2794) die Grundsteuer für das Kalenderjahr 
2023 in der zuletzt für 2022 veranlagten Höhe festgesetzt. Auf den zuletzt erteilten Grund-
steuerbescheid der Stadt Kelheim -Stadtsteueramt- wird insoweit verwiesen. 
 
Die Grundsteuer wird zu je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15. Februar, 15. Mai, 
15. August und 15. November - bei jährlich festgelegter Zahlungsweise am 1. Juli - fällig. 
 
Sollten sich der Grundsteuerhebesatz, die Bemessungsgrundlage oder die Eigentums-
verhältnisse rückwirkend ändern, werden neue Grundsteuerbescheide erteilt. 
 
Diese öffentliche Grundsteuerfestsetzung gilt zwei Wochen nach dem Tag der Veröffent-
lichung als bekannt gegeben. Mit dem Tage der Bekanntgabe dieser Steuerfestsetzung 
treten für die Steuerpflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an die-
sem Tag ein schriftlicher Grundsteuerbescheid zugegangen wäre.  
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe entweder 
Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder unmittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden. 
 
1. Wenn Widerspruch eingelegt wird: 
Der Widerspruch ist bei der Stadt Kelheim, Ludwigsplatz 16, 93309 Kelheim einzulegen. 
 
2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird: 
Die Klage ist bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Regensburg, Postfachanschrift: Post-
fach 110165, 93014 Regensburg, Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg, zu erheben. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
- Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für 
den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per ein-
facher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtliche Wirkung. 
- Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elekt-
ronisch einreichen. 
- [Sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt:] Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor 
den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
- Durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Wirksamkeit dieses Bescheides nicht ge-
hemmt, insbesondere die Einziehung der angeforderten Abgabe nicht aufgehalten. 
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- Entscheidungen in einem Grundlagenbescheid (Messbescheid und Zerlegungsbescheid) kön-
nen nur durch Anfechtung des Grundlagenbescheides, nicht durch Anfechtung des Folgebeschei-
des angegriffen werden (§ 351 Abs. 2 AO). Einwendungen, die sich gegen die Steuerpflicht über-
haupt, gegen die Höhe des Messbetrages bzw. Zerlegungsanteils oder gegen einen Ver-
spätungszuschlag richten, sind also beim zuständigen Finanzamt vorzutragen. 

 
Kelheim, den 25.10.2023 
Stadt Kelheim 
 
Christian Schweiger 
Erster Bürgermeister 
 
 
 
 

3. Änderungssatzung zur Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung  
der Stadt Abensberg vom 30.09.2015 

(GS-WAS) 
 

 
Aufgrund von Art. 8 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Stadt Abensberg fol-
gende 3. Änderungssatzung zur Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung vom 
30.09.2015 zuletzt geändert am 03.04.2020: 
 

§ 1 Änderung 
§ 3 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

 
§ 3 

Verbrauchsgebühr 
(1) ... Die Gebühr beträgt 1,83 € pro Kubikmeter entnommenen Wassers. 
 
§ 3 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 
 
(3) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler verwendet, 
so beträgt die Gebühr 1,83 € pro Kubikmeter entnommenen Wassers. 
 
§ 3 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 
 
(4) Wird ein sonstiger beweglicher Wasserzähler verwendet, so beträgt die Gebühr 1,83 
€ pro Kubikmeter entnommenen Wassers. 
 

§ 2 
Inkrafttreten der Änderungssatzung 

Diese Änderungssatzung tritt ab 01.01.2024 in Kraft. 
 
Abensberg, den 27.10.2023, 
 
Stadt Abensberg 
 
Dr. Resch 
1. Bürgermeister 
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Sonstige Bekanntmachungen 

 
Haushaltssatzung des Schulverbandes Saal a.d.Donau für das  

Haushaltsjahr 2023 
 
Auf Grund Art. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 26 KommZG sowie der Art. 63 ff. der Gemeinde-
ordnung erlässt der Schulverband folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festge-
setzt; er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt  
in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.729.400 € 
 
und 
 
im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 2.425.617 € 
 
ab. 
 

§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vor-
gesehen. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung 

der Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 581.000 
€ festgesetzt. Dieser Betrag wird nach der Zahl der Schüler als Verwaltungsumlage 
umgelegt auf die Mitglieder des Schulverbandes Saal a.d.Donau für den Bereich der 
Mittelschule Saal a.d.Donau einschließlich der umlagepflichtigen Ü- bzw. 9+2 Schüler 
sowie der Schüler der M-Zug-Klassen Kelheim. 

 
2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage und der Investitionsumlage wird die 

maßgebende Schülerzahl nach dem Stand vom 01. Oktober 2022 auf 166 Schüler 
festgesetzt. 

 
3. Die Verwaltungsumlage wird je Schüler auf 3.500 € festgesetzt. 

 
4. Die Investitionsumlage wird je Schüler auf 5200,00 € festgesetzt. 
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Nachrichtlich: 
Die Gemeinde Saal a.d.Donau sowie die Stadt Kelheim beteiligen sich in Form einer 
Kostenerstattung für 220 Grundschüler an den Verwaltungs- und Investitionskosten wie 
folgt: 
 

a) Verwaltungskosten, 220 Schüler à 3.500 € =770.000 € 
b) Investitionskosten, 220 Schüler à 5.200 € =1.144.000 € 

 
§ 5 

Der Höchstbetrag für Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 288.000 € festgesetzt. 
 

§ 6 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2023 in Kraft. 
 
II. 
Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile, so dass eine 
Genehmigung des Landratsamtes Kelheim nicht erforderlich war. 
 
III. 
Der Haushaltsplan samt seinen Anlagen liegt bis zur nächsten amtlichen 
Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in den Amtsräumen der 
Verwaltungsgemeinschaft Saal a. d. Donau öffentlich zur Einsichtnahme auf. 
 
 
Saal a. d. Donau, den 10.07.2023 
Schulverband Saal a. d. Donau: 
Christian Nerb 
Schulverbandsvorsitzender 
 
 
 
 

Aufgebot eines verlorengegangenen Sparkassenbuches 
 
Das Sparkassenbuch 3404214995 
 
lautend auf   Christa Pitlik  
 
ist verlorengegangen. 
 
Die Kreissparkasse Kelheim erlässt gem. Art. 35 AGBGB zum Zwecke der Kraftloserklä-
rung das Aufgebot. Der Inhaber dieses Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, 
seine Rechte unter Vorlage der Urkunde innerhalb von drei Monaten vom Tage der 
Bekanntmachung ab, bei der Kreissparkasse Kelheim anzumelden. Werden an der Ur-
kunde während dieser Frist keine Rechte geltend gemacht, so erfolgt anschließend die 
Kraftloserklärung des Sparkassenbuches. 


